
    

Ordnungsnummer der TK: T-6-1-2020 

 

Beschluss/Endscheidung  
der Techn. Kommission Sportschießen 

Sitzungstermin: 06.03.2020 

 

Verwendung von Comouflage- (Tarnkleidung) bei Wettkämpfen des DSB 
 
Antrag ging auf die Aufhebung der Sportordnungsänderung bzw. Rücknahme der TK Mitteilung. 

Anfrage: 
☐  Landesverband 
☒  Mitglied 

Beschluss:  
Das Verbot bleibt in der Sportordnung Ausgabe 2021 erhalten, die TK Mitteilung wird nicht 
zurückgenommen. 

Die TK vertritt nach wie vor die Meinung, dass Kleidung und Ausrüstung mit Tarnfarben 
und Formen nicht in den Sport gehört. 

 

 


